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Bekanntmachung
des Kreises Viersen
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes 
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gülti-
gen Fassung wird der

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und 
Straßenverkehr vom 08.08.2014
- Aktenzeichen 03240398892/sie

gegen:

  Frau
  Maria Patraukean
  Herrenpfad 14
  41334 Nettetal

öffentlich zugestellt, da die vorgenannte Person pos-
talisch nicht zu erreichen ist.

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.

Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt 
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3, 
41747 Viersen, Zimmer 0115 für den Empfänger of-
fen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung 
im Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und 
vollstreckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 17.09.2014
Im Auftrag
E r k e ns 

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 913
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Bekanntmachung
des Kreises Viersen

Bekanntmachung
des Kreises Viersen
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen für die Landratswahl am 13. September 2015

1.  Für die Wahl des Landrates des Kreises Vier-
sen am 13. September 2015 können Wahlvorschläge 

beim Kreiswahlamt in 41747 Viersen, Rathausmarkt 
3, Zimmer 3211, bis zum 27. Juli 2015, 18.00 Uhr (§ 
46 b i.V.m. § 15 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes) 
eingereicht werden.  
Die Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig 
eingereicht werden, damit etwaige Mängel, die die 
Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, rechtzeitig 
behoben werden können.

2.  Wahlvorschläge können von politischen Partei-
en im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Par-
teien), von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen 
von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von ein-
zelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern) einge-
reicht werden. Jeder Wahlvorschlag darf nur einen 
Bewerber enthalten. Wer gemäß der Gemeinde-
ordnung NRW oder gemäß der Kreisordnung NRW 
wählbar ist, kann sich selbst vorschlagen; für einen 
solchen Vorschlag gelten die Regelungen für Einzel-
bewerber entsprechend. 

3.  Parteien und Wählergruppen, die in der im 
Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahl-
periode nicht ununterbrochen in der zu wählenden 
Vertretung, im Landtag oder auf Grund eines Wahl-
vorschlages aus dem Land im Bundestag vertreten 
sind, können einen Wahlvorschlag nur einreichen, 
wenn sie nachweisen, dass sie einen nach demo-
kratischen Grundsätzen gewählten Vorstand, eine 
schriftliche Satzung und ein Programm haben; dies 
gilt nicht für Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 
Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 und 2, Abs. 4 des Parteien-
gesetzes bis zum Tage der Wahlausschreibung (§ 14 
Abs. 1 Kommunalwahlgesetz) ordnungsgemäß beim 
Bundeswahlleiter eingereicht haben. 
Die Wahlvorschläge dieser Parteien und Wählergrup-
pen sowie von Einzelbewerbern müssen ferner von 
mindestens fünfmal so viel Wahlberechtigten, wie 
die Vertretung Mitglieder hat, persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein (auf amtlich ausgege-
benen Formblättern nach dem Muster der Anlage 14 
c Kommunalwahl-ordnung); dies gilt nicht, wenn der 
bisherige Landrat als Bewerber vorgeschlagen wird. 
Weitere Einzelheiten über die Wahl des Landrates 
finden sich unter den §§ 46 b bis e des Kommunal-
wahlgesetzes.

4.   Vordrucke für die Kreiswahlvorschläge sind 
beim Kreiswahlamt in 41747 Viersen, Rathausmarkt 
3, Zimmer 3211, während der Dienstzeiten kostenlos 
erhältlich.

5.   Bürger der Europäischen Union sind unter den 
gleichen Voraussetzungen wählbar wie Deutsche.

6.   Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 20 des 
Kommunalwahlgesetzes sowie des § 75 b der Kom-
munalwahlordnung über Inhalt und Form der Wahl-

Öffentliche Zustellung 

Gegen Andreas Müllers, letzte bekannte Anschrift:   
47877 Willich, Bützenweg 10, jetziger Aufenthaltsort 
unbekannt, ist am 01.09.2014 ein 
 Schreiben des Landrats des Kreises Viersen, 
 Amt für Ordnung und Straßenverkehr, 
 Abteilung Führerscheine / Fahrschulen, 
 Aktenzeichen: 32/5 – 3643 st , 
ergangen.

Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
zustellungsgesetz - LZG NW) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94) in der zurzeit gültigen Fassung wird das 
vorgenannte Dokument hiermit durch öffentliche Be-
kanntmachung zugestellt.

Eine Zustellung auf eine andere Art kann nicht erfol-
gen, da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
/ der Empfängerin nicht festgestellt werden kann.

Das Dokument kann montags bis freitags in der Zeit 
von 07:30 Uhr bis 11:30 Uhr sowie montags und 
mittwochs in der Zeit von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr 
eingesehen und in Empfang genommen werden auf 
meiner Dienststelle in
 41747 Viersen
 Rathausmarkt 3
 Amt für Ordnung und Straßenverkehr 
 Abteilung Führerscheine / Fahrschulen
 Zimmer 0128.

Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.

Das Dokument gilt gemäß § 10 LZG NRW als zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung zwei 
Wochen vergangen sind.

Viersen, 19.09.2014
Kreis Viersen

Der Landrat
Im Auftrag

gez. Thoma-Wankum

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 914
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vorschläge weise ich besonders hin; sie können bei 
Bedarf im Kreiswahlamt eingesehen oder zur Verfü-
gung gestellt werden.

Viersen, 22.09.2014
Der Kreiswahlleiter:

gez.
Ottmann

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 914
Bekanntmachung
der Gemeinde Brüggen
KORREKTUR: Aufgrund einer fehlerhaften Bezeich-
nung im Inhaltsverzeichnis des Amtsblattes Nr. 26 
vom 18.09.2014 wird die Bekanntmachung der Ge-
meinde Brüggen hiermit erneut veröffentlicht:

Bekanntmachung der Burggemeinde Brüggen

über die Auslegung des Entwurfs der Haushalts-
satzung der Burggemeinde Brüggen für den ersten 
Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2014.

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Burggemein-
de Brüggen für den ersten Nachtragshaushalt für 
das Haushaltsjahr 2014 mit den dazugehörigen An-
lagen liegt gem. § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein–Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV NRW S. 666, SGV NRW 2023), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 01. Oktober 2013 (GV NRW S. 
564), in der Zeit vom 25. September 2014 bis zum 
Ende des Beratungsverfahrens im Rathaus Brüggen, 
Zimmer 109, während der Dienststunden montags 
bis freitags in der Zeit von 08:30 Uhr – 12:30 Uhr, 
sowie montags bis donnerstags von 13:30 Uhr bis 
15:00 Uhr zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung und der 
Anlagen können von den Einwohnern und Abgabe-
pflichtigen der Gemeinde Brüggen innerhalb einer 
Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung, also 
bis zum 10. Oktober 2014, Einwendungen erhoben 
werden. Diese können schriftlich an den Bürger-
meister der Burggemeinde Brüggen, Klosterstraße 
38, 41379 Brüggen eingereicht oder bei der Finanz-
buchhaltung im Rathaus Brüggen (Zimmer 109) zur 
Niederschrift erklärt werden. Über die Einwendungen 
beschließt der Gemeinderat voraussichtlich am 13. 
November 2014 in öffentlicher Sitzung.

Brüggen, 09. September 2014 
gez. Gellen

Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 915

Bekanntmachung
der Stadt Viersen
E I N L A D U N G

Sitzung: Rat  
Sitzungstag: 30.09.2014  
Sitzungsort: Sitzungssaal im Forum, 
  Rathausmarkt 2, 41747 Viersen 
Beginn: 18:00 Uhr  

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

TOP Vorlagen-
Nr.

Bezeichnung

1.  Bestimmung eines Schriftführers

2.  Genehmigung der Niederschrift 
über die öffentliche Sitzung des 
Rates am 26.08.2014

3. 2014/0301/
FB10/III

Benennung von bis zu drei 
Ratsmitgliedern für die 9. Kon-
ferenz der Ratsmitglieder beim 
Städtetag Nordrhein-Westfalen

4. 2014/0302/
FB10/III

Umbesetzung des Schulaus-
schusses

5. 2014/0310/
FB10/III

Bestimmung der Reihenfolge 
der weiteren Vertretung des 
Bürgermeisters

6. 2014/0226/
FB20/I

Ausführung des Haushaltspla-
nes 2014 
hier: Leistung von Aufwendun-
gen / Auszahlungen nach § 83 
GO NRW

7. 2014/0252/
FB40

Pauschalzuschüsse an Verbän-
de der Freien Wohlfahrtspflege 
und an sonstige Vereinigungen 
sowie Bezuschussung der 
Alten- und Behindertenbegeg-
nungsstätten

8. 2014/0285/
FB41/I

Finanzierung der Tageseinrich-
tungen für Kinder 
hier: Kostenanalyse der Be-
triebskosten der städtischen 
Kitas
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9. 2014/0270/
FB60

Bebauungsplan Nr. 172 „Vik-
toriastraße“ in Viersen 
- Beratung der Stellungnah-
men gemäß §§ 3 Abs. 2 und 
4 Abs. 2 BauGB 
- Beschluss als Satzung ge-
mäß § 10 Abs. 1 BauGB

10. 2014/0288/
FB 60/I

Soziale Stadt - Perspektive 
Südstadt 
- Förderantrag Stadterneue-
rung 2015

11. 2014/0295/
FB 60/I

Bebauungsplan Nr. 180-3 „Ei-
chelnbusch/Freiheitsstraße“ 
in Viersen 
-  Beratung der Stellungnah-
men gemäß §§ 3 Abs. 2 und 
4 Abs.2 BauGB 
- Beschluss als Satzung ge-
mäß § 10 Abs. 1 BauGB

12. 2014/0232/
FB80/I

Zweite Änderungssatzung zur 
Satzung über die Beseitigung 
von Abwasser und Siebte 
Änderungssatzung zur Sat-
zung über die Erhebung von 
Abwassergebühren der Stadt 
Viersen

13. 2014/0253/
FB80/I

Neufassung der Satzung über 
die Entsorgung von Abfall - 
Abfallentsorgungssatzung

14.  Anfragen

15.  Beschlusskontrolle

16.  Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung:

TOP Vorlagen-
Nr.

Bezeichnung

1.  Genehmigung der Nieder-
schrift über die nichtöffent-
liche Sitzung des Rates am 
26.08.2014

2.  Beschlusskontrolle

3.  Verschiedenes

4.  Mitteilungen aus der nichtöf-
fentlichen Sitzung an Dritte

Viersen, den 16.09.2014
gez.

T h ö n n e s s e n
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 915

Bekanntmachung
der Stadt Viersen
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürger-
meisterin der Stadt Viersen am 13. September 
2015

Gemäß § 75 b Abs. 1 Satz 1 der Kommunalwahlord-
nung - KWahlO - vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 
592, ber. S. 967), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 3. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 730) - SGV. 
NRW. 1112 - fordere ich zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen für das Amt des Bürgermeisters/der Bür-
germeisterin auf.

Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu 
verwenden, die vom Wahlleiter der Stadt Viersen, 
Fachbereich 10/III – Organisations-, Rats- und Wahl-
angelegenheiten, Zentrale Dienste, Rathausmarkt 
1, 41747 Viersen, Zimmer 308, während der Dienst-
stunden montags bis freitags von 8:30 bis 12:30 Uhr 
oder nach telefonischer Terminvereinbarung unter 
Tel. 02162/101-145 kostenlos zur Verfügung gestellt 
werden.

Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie § 46 b 
und 46 d Abs. 1 bis 3 des Kommunalwahlgesetzes - 
KWahlG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 
1999 S. 70), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. 
Oktober 2013 (GV. NRW. S. 564) - SGV. NRW. 1112 
- und der §§ 25 und 26 sowie der §§ 75 a und 75 b 
KWahlO weise ich hin.

Insbesondere bitte ich zu beachten:

1. Allgemeines

1.1 Wählbar ist, wer am Wahltag Deutscher im Sin-
ne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist 
oder wer die Staatsangehörigkeit eines Mitglied-
staates der Europäischen Union besitzt und eine 
Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland in-
nehat, das 23. Lebensjahr vollendet hat und nicht 
vom Wahlrecht ausgeschlossen ist sowie die Ge-
währ dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheit-
lich demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes eintritt. Nicht wählbar ist, wer am 
Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundes-
republik Deutschland die Wählbarkeit oder die 
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Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt.

1.2 Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber/
eine Bewerberin enthalten. Wahlvorschläge 
können von politischen Parteien im Sinne des 
Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien), von 
mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von 
Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von ein-
zelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern/Ein-
zelbewerberinnen) eingereicht werden. Wer für 
das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
wählbar ist, kann sich selbst vorschlagen. Partei-
en und Wählergruppen können auch gemeinsam 
einen Bewerber/eine Bewerberin vorschlagen.

1.3 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer 
Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur 
benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Ver-
treterversammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt 
worden ist. Kommt eine derartige Versammlung 
nicht zustande, so kann die Partei oder Wähler-
gruppe ihren Bewerber/Ihre Bewerberin in einer 
Versammlung von Wahlberechtigten aufstellen 
lassen.

Wird von Parteien und Wählergruppen eine Per-
son als gemeinsamer Bewerber/gemeinsame 
Bewerberin benannt, ist sie entweder in einer 
gemeinsamen Versammlung oder in getrennten 
Versammlungen der beteiligten Wahlvorschlags-
träger zu wählen. Die Träger des gemeinsamen 
Wahlvorschlags dürfen keinen anderen als den 
gemeinsamen Bewerber/die gemeinsame Be-
werberin wählen und zur Wahl vorschlagen.

Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union (Unionsbürger/Unions-
bürgerinnen), die in Deutschland wohnen, sind 
unter den gleichen Voraussetzungen wie Deut-
sche wählbar.

Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertreter/
Vertreterinnen für die Vertreterversammlungen 
sind in geheimer Wahl zu wählen. Stimmberech-
tigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der 
Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

Als Vertreter/Vertreterin für eine Vertreterver-
sammlung kann nur gewählt werden, wer am 
Tage des Zusammentritts der zur Wahl der Ver-
treter/Vertreterinnen einberufenen Versammlung 
im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

Die in der Satzung der Partei oder Wählergrup-
pe hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den 
Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen 

Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr 
Ergebnis ist endgültig.

Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertre-
terinnen für die Vertreterversammlung, über die 
Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglie-
der- oder Vertreterversammlung sowie über das 
Verfahren für die Wahl des Bewerbers/der Be-
werberin regeln die Parteien und Wählergruppen 
durch ihre Satzungen. 

Über die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin 
ist eine Niederschrift mit Angaben über Ort und 
Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl 
der erschienenen Mitglieder, Vertreter/Vertrete-
rinnen oder Wahlberechtigten und Ergebnis der 
Abstimmung zu fertigen. Der Leiter/die Leiterin 
der Versammlung und zwei von diesem/dieser 
bestimmte Teilnehmer/Teilnehmerinnen haben 
dabei gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt 
zu versichern, dass die Wahl des Bewerbers/der 
Bewerberin für das Amt des Bürgermeisters/der 
Bürgermeisterin in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist.

1.4 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeit-
punkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlpe-
riode nicht ununterbrochen in der Vertretung der 
Stadt Viersen, in der Vertretung des Kreises Vier-
sen, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvor-
schlags aus Nordrhein-Westfalen im Bundestag 
vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur 
einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen 
nach demokratischen Grundsätzen gewählten 
Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Pro-
gramm hat; dies gilt nicht für auf Landesebene 
organisierte Parteien, die die Unterlagen gemäß 
§ 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteien-
gesetzes bis zum Tage der Wahlausschreibung 
ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter einge-
reicht haben.

2. Form und Inhalt

2.1 Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der 
Anlage 11 d zur KWahlO eingereicht werden. Er 
muss enthalten:

- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung 
der Partei oder Wählergruppe, die den Wahl-
vorschlag einreicht, bei gemeinsamen Wahl-
vorschlägen die Namen und ggf. die Kurzbe-
zeichnungen aller beteiligten Wahlvorschlags-
träger; andere Wahlvorschläge können durch 
ein Kennwort des Wahlvorschlagsträgers ge-
kennzeichnet werden;
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- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Tag der 
Geburt, Geburtsort und Anschrift (Hauptwoh-
nung) sowie Staatsangehörigkeit des Bewer-
bers/der Bewerberin. 

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und An-
schriften der Vertrauensperson und der stellver-
tretenden Vertrauensperson enthalten. 

2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergrup-
pe muss von der für das Wahlgebiet zuständigen 
Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 
KWahlG). Gemeinsame Wahlvorschläge müssen 
von den jeweiligen für das Wahlgebiet zuständi-
gen Leitungen aller beteiligten Wahlvorschlags-
träger unterzeichnet sein. Bei anderen Wahl-
vorschlägen muss der Unterzeichner/die Unter-
zeichnerin des Wahlvorschlags im Wahlgebiet 
wahlberechtigt sein.

2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.4 genannten Par-
teien und Wählergruppen müssen außerdem von 
mindestens 280 Wahlberechtigten der Stadt 
Viersen persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvorschläge 
von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen. Die 
Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ord-
nungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nach-
weis der Wahlberechtigung bis zum Ablauf 
der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für 
das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, 
es sei denn, der Nachweis kann infolge von 
Umständen, die der Wahlvorschlagsträger 
nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig er-
bracht werden.
Der Unterstützungsunterschriften bedarf es nicht, 
wenn der bisherige Bürgermeister vorgeschlagen 
wird.
Unterstützungsunterschriften für gemeinsame 
Wahlvorschläge sind nur beizubringen, wenn alle 
beteiligten Wahlvorschlagsträger unter die unter 
Nr. 1.4 genannten Parteien und Wählergruppen 
fallen.

2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 280 
Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die 
Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach 
Anlage 14 c zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist 
folgendes zu beachten:

- Die Formblätter werden auf Anforderung vom 
Wahlleiter kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
Bei der Anforderung sind der Name und ggf. 
die Kurzbezeichnung der Partei oder Wäh-
lergruppe, die den Wahlvorschlag einreichen 
will, bei gemeinsamen Wahlvorschlägen 
sämtliche beteiligten Parteien oder Wähler-
gruppen, bei Einzelbewerbern/Einzelbewer-

berinnen das Kennwort, sowie Familienname, 
Vornamen und Wohnort des/der vorzuschla-
genden Bewerbers/Bewerberin anzugeben. 
Der Wahlleiter hat diese Angaben im Kopf der 
Formblätter zu vermerken. 

- Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag 
unterstützen, müssen dies auf dem Form-
blatt persönlich und handschriftlich unter-
schreiben; die Angaben zum Familiennamen, 
Vornamen, Tag der Geburt und zur Anschrift 
(Hauptwohnung) des Unterzeichners/der Un-
terzeichnerin sowie Tag der Unterzeichnung 
sollen vom Unterzeichner/von der Unterzeich-
nerin persönlich und handschriftlich ausgefüllt 
werden.

- Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin 
ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Be-
scheinigung der Stadt Viersen nach dem Mu-
ster der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, 
dass er/sie im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

- Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte 
darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; 
hat jemand mehrere Wahlvorschläge unter-
zeichnet, so ist seine/ihre Unterschrift auf al-
len weiteren Wahlvorschlägen ungültig.

Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch 
den Bewerber/die Bewerberin ist zulässig, wenn 
dieser/diese in der Stadt Viersen wahlberechtigt 
ist.

2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/
der Bewerberin nach dem Muster der Anlage 
12 c zur KWahlO; die Erklärung kann auch 
auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster 
der Anlage 11 d zur KWahlO abgegeben wer-
den. Dabei hat der Bewerber/die Bewerberin 
zu versichern, dass er/sie für keine andere 
gleichzeitig stattfindende Wahl zum Bürger-
meister/zur Bürgermeisterin oder Landrat/
Landrätin kandidiert. Die ordnungsgemäße 
Abgabe der Zustimmungserklärung bis 
zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Vor-
aussetzung für die Abgabe eines gültigen 
Wahlvorschlags.

- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem 
Muster der Anlage 13 b zur KWahlO; die 
Bescheinigung kann auch auf dem Wahlvor-
schlag nach dem Muster der Anlage 11 d zur 
KWahlO abgegeben werden.

- Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wäh-
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lergruppen eine Ausfertigung der Niederschrift 
über  die Versammlung der Partei oder Wäh-
lergruppe zur Aufstellung des Bewerbers/der 
Bewerberin (Anlage 9 c zur KWahlO) mit den 
nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen 
Versicherungen an Eides statt über die gehei-
me Abstimmung (Anlage 10 c zur KWahlO). 
Die Beibringung einer Ausfertigung der 
Niederschrift und der Versicherungen 
an Eides statt bis zum Ablauf der Einrei-
chungsfrist ist Voraussetzung für das Vor-
liegen eines gültigen Wahlvorschlags.

Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters/
der Bürgermeisterin der Stadt Viersen sind späte-
stens bis zum 27. Juli 2015 (48. Tag vor der Wahl), 
18.00 Uhr (Ausschlussfrist), beim Wahlleiter der 
Stadt Viersen, Rathausmarkt 1, 41747 Viersen, Zim-
mer 308, einzureichen.

Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge 
frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, damit et-
waige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge 
berühren, vorher noch behoben werden können. 

Viersen, den 18.09.2014
Der Bürgermeister

als Wahlleiter
gez.

Thönnessen
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Bekanntmachung
der Stadt Viersen
Öffentliche Zustellung

Der an Hans Werner Balgheim , wohnhaft 41749 
Viersen, Siebenweg 14, gerichtete Gebührenbe-
scheid vom 24.06.2014 konnte nicht zugestellt wer-
den, da der Schuldner die Annahme verweigert. Es 
erfolgt daher die öffentliche Zustellung im Amtsblatt 
des Kreises Viersen.

Die Bescheide können bei der Stadt Viersen, Fach-
bereich Feuerwehr und Zivilschutz – Einsatz und Or-
ganisation, Verwaltung -, Zimmer V-I-03, Gerberstr. 
3, 41748 Viersen, eingesehen werden.

Die Bescheide gelten zwei Wochen nach Veröffent-
lichung im Amtsblatt des Kreises Viersen als zuge-
stellt.

Viersen, den 18.09.2014 

Der Bürgermeister
Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz

- Einsatz und Organisation, Verwaltung –
Im Auftrag

gez. Rommelrath
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Bekanntmachung
der Sparkasse Krefeld
Das Aufgebot der Sparkassenbücher

Nr. 3100348360
Nr. 3100822299
Nr. 3111489872
Nr. 3150894602

wird beantragt.

Der Inhaber der Urkunden wird aufgefordert, binnen 
drei Monaten bei der unterzeichneten Sparkasse 
Krefeld seine Rechte anzumelden und die Urkunden 
vorzulegen, andernfalls wird die Kraftloserklärung 
der Urkunden erfolgen.

Krefeld, den 22.09.2014
  Sparkasse Krefeld

Abl. Krs. Vie. 2014, S. 919
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